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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ein neuer Entwurf des Regionalplans „Windenergienutzung“ liegt aus. Die Planungsunterlagen können in 

der Zeit vom 19.07.2021 bis 20.09.2021 in der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, 

Fehrbelliner Str. 31, 16816 Neuruppin eingesehen werden (auch unter www.prignitz-oberhavel.de) und 

man kann als Bürgerin und Bürger seine Einwendungen dagegen bei der Regionalen Planungsgemeinschaft 

einreichen. 
 

Machen Sie von Ihrem Bürgerrecht Gebrauch   –   schreiben Sie einen Einwand! 
 

Wir, die Bürgerinitiativen www.gegenwind-manker.de, www.gegenwind-protzen.de,  www.gegenwind-

temnitz.de, helfen Ihnen dabei. Nach dem ersten, ist auch der zweite Entwurf des Regionalplanes im Jahre 

2018 wegen mehr als 2000 Bürgereinwänden gescheitert.  
 

Wir können auch dieses Mal den ungebremsten Ausbau von noch mehr Windrädern verhindern! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Gebiete sollen laut Regionalplan unter anderem neu entstehen: 

WEG 5 Bergsoll/Frehne (280 ha) 
WEG 12 Guhlsdorf/Krampfer/Reckenthin (528 ha) 
WEG 17 Heiligengrabe/Wittstock (484 ha)  
WEG 18 Schweinrich/Zootzen (397 ha) 
WEG 19 Fretzdorf/Herzsprung (492 ha) 
WEG 20 Darsikow/Rossow (125 ha) 
 

WEG 26 Bückwitz/Kampehl/Neustadt (475 ha) 
WEG 24 Kantow/Walsleben (546 ha) 

 
WEG 27 Ganzer/Wildberg (223 ha) 
WEG 28 Manker/Protzen (192 ha) 
 

In unseren Gemeinden, viel zu nahe an unseren Dörfern, sollen viele weitere Windräder mit einer 
Gesamthöhe bis zu 280m entstehen! Auf den Bau neuer Überlandleitungen zur Weiterleitung des Stromes 
dicht an unseren Ortschaften vorbei brauchen wir dann auch nicht mehr lange warten! 
 

Wir wären ALLE betroffen: 

 durch nachhaltige Zerstörung unserer Natur- und Kulturlandschaft 

 durch Schädigung unserer Gesundheit 

Schreiben Sie Ihre persönlichen Einwendungen jetzt! (letzte Abgabefrist 20.10.2021) 

Stöffin 

Protzen Manker 

Küdow 

Lüchfeld 

WEG 28 

http://www.prignitz-oberhavel/
http://www.gegenwind-protzen.de/
http://www.gegenwind-temnitz.de/
http://www.gegenwind-temnitz.de/


 

 

 

Machen Sie von Ihrem Bürgerrecht Gebrauch   –   schreiben Sie einen Einwand! 
 

Durch eine Einwendung entstehen Ihnen keine Kosten. Sie gehen mit einer Einwendung keinerlei rechtliche Verpflichtungen ein. 

Ehepaare und deren Kinder sollten jeder eine eigene Einwendung schreiben, selbst wenn sie einen ähnlichen Text enthalten. Bei 

minderjährigen Kindern darf die Unterschrift der Eltern nicht fehlen. Auch  Ihr Wohnort spielt keine Rolle. Das heißt, auch ein 

Auswärtiger kann seine Einwendung abgeben, wenn er eine Immobilie im Planungsgebiet hat oder zur Freizeit und Erholung in unsere 

Region kommt. 

Das Schreiben kann individuell und formfrei gestaltet sein. Umfang, Gestaltung und Formulierung spielen keine Rolle. Für Ihren 

Einspruch müssen Sie keine Rechtfertigung schreiben. Schreiben Sie Ihre Bürgermeinung! Je persönlicher, umso eher erfolgt eine 

Einzelbehandlung. Auf jeden Fall müssen Ihr Name und Ihre Adresse deutlich im Einwand ersichtlich sein. 

Gesundheitliche Aspekte 

 Der Mindestabstand zu Wohnsiedlungen ist viel zu gering, da die WKAs bis 250m hoch werden sollen, allein die Nabenhöhe soll 169 

m hoch werden (das ist die Höhe des Berliner Funkturms). Eine Gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung kann somit nicht 

ausgeschlossen werden (wir fordern einen Mindestabstand von 10H =  2,5 km zu Wohnsiedlungen). 

 Gesundheitliche Beeinträchtigungen und mögliche Symptome durch Infraschall und tieffrequentem Schall wie Nervosität, 

Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Depressionen, Regel- und Herzrhythmusstörungen, Herz- Kreislauferkrankungen. Hierzu und zu den 

Auswirkungen von den ganz neuen 250m hohen WKAs gibt es noch keine aussagekräftigen und unabhängigen Studien. 

 starke Lärmbelästigung, Blinklicht, Eiswurf / Eisschlag und eventuell Schlagschatten 

 aus den ausgelegten Unterlagen ist die zu erwartende Lärmemission sowie Emission von tieffrequenten Schall und Infraschall nicht 

nachvollziehbar 

 optische Bedrängung aufgrund der immensen Größe der Anlagen (250m!) 

 Zusicherung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit, wie im Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes zugebilligt, wird verletzt. 

Fauna und Flora 

 Bedrohung der Brutgebiete einiger auf der TAK-Liste befindlichen streng geschützten Tierarten (Rotmilan, Großtrappe, Seeadler, 

Rohrdommel, Rohrweihe etc.) 

 Tötung von Vögeln und Fledermäusen und Insekten 

 Gefährdung der Vogelzüge (besonders betroffen sind Kraniche und Wildgänse) 

 Die Auswirkungen des Infraschalls und tieffrequenten Schalls auf die Tierwelt sind nicht erforscht 

 Gefährdung des Landschaftsschutzgebietes Rhinluch als Habitat für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten 

 Gefährdung der Böden und des Trinkwassers, z. B. durch Brand und Ölleckage einer industriellen Windkraftanlage 

 Gefährdung des Trinkwassers durch Eingreifen des Fundamentes in das Schichtwassersystem, Beeinträchtigung von 

Grundwasserspeichergebieten 

 Versiegelung und Verdichtung landwirtschaftlicher Nutzflächen 

 Zerstörung von Waldflächen (wichtiger CO2 - und Grundwasserspeicher und Grundwasserneubildner) 

 Zerstörung des Landschaftsbildes der Kulturlandschaft Rhinluchkante / Ruppiner Platte sowie der gesamten ländlichen Region durch 

großflächige Windkraftindustrialisierung  

Neuer Regionalplan "Windenergienutzung" 

 Keine weitere Ausweisung von Windeignungsgebieten im Planungsgebiet OPR/OHV/PR, da das Landschaftsbild bereits von den 980 

vorhandenen WKAs überprägt ist. 

 Neuerungen bzw. Veränderungen zum vorherigen Regionalplanentwurf sind nicht markiert und daher für BürgerInnen nicht zu 

erkennen 

 Erläuterungskarten für die historische Kulturlandschaft und den Freiraum fehlen im neuen Entwurf 

 Es fehlen die Steckbriefkarten zu den einzelnen ausgewiesenen Windeignungsgebieten im Umweltbericht, so dass man als BürgerIn 

den Text nicht mehr der Karte zuordnen kann und damit sich einige Kriterien nicht erschließen. 

Für weitere Informationen schauen Sie bitte auch auf die Webseiten von 

www.gegenwind-protzen.de, www.gegenwind-manker.de und www.gegenwind-temnitz.de 

Verwenden Sie die beigefügte Seite oder ein eigenes Format! Machen Sie eine Kopie vor dem absenden per Einschreiben. Geben Sie 

Ihre Bedenken, Ängste und Meinungen zu Papier! Sprechen Sie uns bei Fragen an! Nutzen Sie unsere Beispiele und Informationen oder 

ihre eigenen Bilder und Aufzeichnungen. Auf Wunsch sammeln wir Ihre Einwendungen und reichen diese für Sie koordiniert bei der 

Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel persönlich ein!  

Ihr Aktionsbündnis Gegenwind Prignitz/Ostprignitz-Ruppin/Oberhavel 

www.gegenwind-manker.de www.gegenwind-protzen   www.gegenwind-temnitz.de 

http://www.gegenwind-temnitz.de/


 

 

 

        Name 

        Straße 

        Ort 

        Datum 

An 

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel 

Fehrbelliner Straße 31 

16816 Neuruppin 

Einspruch  

gegen die Ausweisung weiterer Windeignungsgebiete (WEG) für Windindustrieanlagen sowie die Genehmigung 

aller vorliegenden Bauanträge Windkraftanlagen und zugehörigen Stromtrassen, insbesondere gegen die 

Ausweisung des geplanten WEG Nr. 28 (Manker/Protzen/Küdow/Stöffin) und des WEG Nr. 27 (Ganzer/Wildberg) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich mich durch die Nutzung der Flächen Flächen - hier das geplante WEG Nr. 28 

und WEG 27 - durch Windkraftanlagen infolge der Festlegung und Billigung der im 2. Entwurf des Regionalplanes 

“Freiraum und Windenergie” ausgewiesenen Windeignungsgebiete persönlich betroffen fühle. 

Bei der Abwägung sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung privater 

Belange kann ich für mich aus den  Veröffentlichungen nicht erkennen. 

Ich erhebe dazu nachstehende Einwendungen, Anregungen und Bedenken:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Die genannten Einwendungen sind meine persönlichen und keine gleichförmigen Einwendungen. Sie stehen 

vorbehaltlich weiterer vertiefender Einwendungen. Aus den genannten Gründen lehne ich die geplanten WEG Nr. 28 

und Nr. 27 ausdrücklich ab. Eine Ausweisung der genannten WEG stellt für mich eine Verletzung mehrerer 

öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Ich bitte um schriftliche Beantwortung meines Einwandes. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Unterschrift (ggf. Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 



 

 

Raum für weitere Ergänzungen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 


